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1 Zusammenfassung
Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-DRGs) sind in Australien
seit 1999 in der Krankenhausfinanzierung und weiteren Zwecken im Einsatz.
AR-DRGs stellen eine Weiterentwicklung der Australian National DRGs (AN-
DRGs) dar. AR-DRGs sind seit 1998 verfügbar. Die ersten Relativgewichte
für AR-DRGs wurden 1999 veröffentlicht. Die Anzahl der Fallgruppen beträgt
661. In der Regel bestimmen Hauptdiagnose, Nebendiagnosen und durch-
geführte Prozeduren die Zuweisung eines Krankenhausbehandlungsfalls in
eine AR-Fallgruppe. Für jeden Fall wird in Abhängigkeit der Diagnosen und
der Basisfallgruppe ein kumulativer Gesamtschweregrad generiert. Dabei
werden fünf Schweregrade unterschieden. AR-Fallgruppen fassen mehrere
Schweregrade zusammen. Die Bildung neuer AR-Fallgruppen war in der
Entwicklung an statistische Kriterien geknüpft.

2 Krankenhausfinanzierung in
Australien
Das australische Gesundheitswesen weist hinsichtlich des Krankenhaussek-
tors folgende Grundcharakteristika auf:

• Die Bundesstaaten (6 constituent states, 2 territories) regeln und finanzie-
ren den öffentlichen Krankenhaussektor.

• Die Bundesregierung gewährt den Bundesstaaten Zuschüsse für den öf-
fentlichen Krankenhaussektor.

• Private Krankenhäuser stellten 1998 25% der Betten in der stationären
Versorgung.

• Die Bundesstaaten setzen AR-DRGs zur Ressourcenallokation für die
öffentlichen Krankenhäuser ein (Vergütung, Budgetierung, Management).

• Die Vergütungsformen variieren zwischen den Bundesstaaten. Nur in
Victoria und South Australia ist die Krankenhausfinanzierung zentral ge-
regelt. Beide Bundesstaaten haben eine DRG-Vergütung implementiert.
1998 wurden in Victoria 60% der Krankenhausleistungen über DRGs ver-
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gütet. In Western Australia und Victoria werden Mengenbudgets zur Be-
grenzung der Krankenhausfallzahl vorgegeben.

3 Grundzüge des AR-DRG-Systems
Das AR-DRG-System ordnet – wie alle DRG-Systeme – Behandlungsfälle
aufgrund klinischer Kriterien Fallgruppen mit ähnlichen Behandlungskosten
zu. Ein Behandlungsfall wird dabei genau einer Fallgruppe zugeordnet.

Der Gruppierungsprozess ist automatisiert. Für die Durchführung der Grup-
pierung stehen Software-Produkte verschiedener Anbieter zu Verfügung.

Grundlage für die Gruppierung ist ein routinemäßig erhobener elektronischer
Falldatensatz.

Die Gruppierung wird wesentlich aufgrund der Hauptdiagnose, der Nebendi-
agnosen und der durchgeführten Prozeduren vollzogen. Die Hauptdiagnose
muss im Eingangsdatensatz markiert sein. Eine Gewichtung der Nebendiag-
nosen und Prozeduren ist Bestandteil der Gruppierungslogik.

Im Rahmen der Vergütung wird jede Fallgruppe mit einem Relativgewicht
bewertet.

Es gibt derzeit insgesamt 661 Fallgruppen. Seit Einführung des Systems
1998 ist die Anzahl der Fallgruppen konstant geblieben.

4 Entwicklungsgeschichte
Das australische Gesundheitsministerium 1991 gründete das Australian Ca-
semix Clinical Committee (ACCC). Dessen Aufgabe war es, die Entwicklung
und Implementierung eines australischen DRG-System und die Bereitstellung
von Relativgewichten zu unterstützen. Begleitend wurde das Casemix Appli-
cations and Development Advisory Committee (CADAC) als technische Be-
ratungsgruppe geschaffen.

In Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Firma 3M wurde 1992 die
erste Version der Australian National DRGs (AN-DRGs) entwickelt. Als Aus-
gangsbasis der Eigenentwicklung dienten die von 3M angebotenen All Patient



Wissenschaftliches Institut der AOK

4

Refined DRGs (APR-DRGs).1 Als letzte Fassung der AN-DRGs liegt Version
3.1 seit 1996 vor.

Ab 1995 wurden die AN-DRGs wesentlich überarbeitet. Ziel war es unter Be-
ratung von Klinikern sowie staatlichen und anderen relevanten Gesundheits-
organisationen das Klassifikationssystem an neue medizinische Technologien
und Diagnose- und Prozedurenschlüssel anzupassen. Gleichzeitig sollten
durch die Überarbeitung die medizinische Homogenität und die Kostenhomo-
genität der DRGs verbessert werden.

Ergebnis dieser Überarbeitung sind die AR-DRGs. Sie wurden am 1. Juli
1998 in der Version 4.0 eingeführt. Die Anzahl der Fallgruppen hat sich im
AR-DRG-System mit 661 Fallgruppen gegenüber den AN-DRGs mit 667
Gruppen geringfügig reduziert. Das Schweregradkonzept wurde komplett
verändert. Die DRGs wurden neu nummeriert, um die hierarchische Ordnung
der DRGs klar offen zu legen.

Die zeitgleiche Einführung der australischen Modifikation der ICD-10 zur Di-
agnose- und Prozedurenkodierung machte eine Anpassung der AR-DRGs an
das neue Kodierungssystem erforderlich. Die AR-DRGs Version 4.1 verwen-
den die ICD-10-AM (ICD-10 Australian Modification), während die Vorgänger
auf der ICD-9-CM (ICD-10 Clinical Modification) aufsetzt. Die Gruppierungs-
logik blieb von Version 4.0 zu 4.1 unverändert. Auch die für das Jahr 2000
gültigen AR-DRGs Version 4.1 umfassen 661 Fallgruppen.2

                                               

1 Ausgehend von den 297 Basiskategorien der APR-DRG Version 7.0 mit damals 1.190 DRGs
und in Anlehnung an neuere Elemente aus dem AP-DRG-System wurden die AN-DRGs
mit damals 527 Behandlungsfallgruppen entwickelt (Commonwealth of Australia (AN-
DRG, 1994), S. 13f).

2 In den AR-DRGs Version 4.0 wurden gegenüber den AN-DRGs neben den bereits
genannten u.a. folgende Änderungen vorgenommen:

• Einige altersklassenbedingte Fallgruppendefinitionen wurden in rein CC-bedingte
Fallgruppendefinitionen geändert.

• Die Hauptkategorien 2 (Augen), 17 (Neubildungen), 22 (Verbrennungen) sowie die
Polytraumata in Hauptkategorie 21 wurden restrukturiert.

• Die Altersgrenze für pädiatrischen Fälle wurde in der Regel von 10 auf 3 Jahre
gesenkt.

• Die Schweregradzuordnung der Diagnosen bei Neugeborenen wurde wesentlich
verändert.

• Das bisherige Klassifikationskriterium “Geplante Ein-Tages-Behandlung” wurde
ersetzt durch “Ein-Tages-Behandlung”.
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Die Entwicklung von Version 4 begann mit einer klinischen Überprüfung der
AN-DRGs durch das ACCC. Zur Überarbeitung der Fallzuordnung in jeder
einzelnen Hauptkategorie wurden 20 Clinical Coding and Classification
Groups (CCCGs), bestehend aus klinischen Spezialisten aller Disziplinen,
aufgebaut. Das ACCC unterbreitete dem Commonwealth Vorschläge zur Er-
weiterung und Anpassung der AN-DRGs.

Die klinischen Empfehlungen wurden dann an Hand statistischer Leitlinien
durch das CADAC überprüft. Zu diesem Zweck wurden auf der Basis von
Krankenhausfalldaten der Jahre 1994/95 Analysen im Hinblick auf die durch-
schnittliche Verweildauer durchgeführt. Die Verweildauer wurde dabei als
Maß betrachtet, das den Ressourcenverbrauch des Behandlungsfalles annä-
hert. Zu den statistischen Leitlinien gehörten u. a. folgende Anforderungen:

• Die Mindestfallzahl einer Fallgruppe in ganz Australien beträgt 250.

• Wird die Aufgliederung einer Fallgruppe empfohlen, dann muss jede der
neudefinierten Fallgruppen mindestens 10% der Fälle der ursprünglichen
Fallgruppe umfassen.

• Die Homogenitätsverbesserung in Bezug auf die Reduzierung der Ver-
weildauervarianz muss mindestens 5% betragen.

Die klinischen Schweregrade (Clinical Complexity Level [CCL]) wurden nach
klinischer Prüfung und statistischer Analyse neu definiert. Zudem wurde ein
Algorithmus zur Bestimmung des patientenbezogenen Gesamtschweregrads
(Patient Clinical Complexity Level [PCCL]) neu entwickelt. Auf Basis der
CCLs und weiterer klinischer Faktoren (wie Alter und ausgewählte Prozedu-
ren) wurde dann überprüft, ob eine Gruppenteilung angezeigt war.  Eine Fall-
gruppe wurde aufgeteilt unter der Vorgabe der größtmöglichen Erklärung der
statistischen Verweildauerstreuung bei gleichzeitiger Wahrung der klinischen
Kohärenz.

5 Die Stufen der Fallgruppierung
Jeder Krankenhausfall wird einer Hauptkategorie (Major Diagnostic Category
[MDC]) zugeordnet. Eine Ausnahme hiervon bilden nicht-gruppierbare Fälle
sowie Transplantations- und Tracheostomiefälle. Die Hauptkategorien reprä-
sentieren in der Regel die betroffene Körperregion. Im Großteil der Fälle ist
die Hauptkategorie bereits durch die Hauptdiagnose festgelegt. Es gibt insge-
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samt 23 MDCs sowie eine Pre-MDC.3 Die Fallgruppen der Pre-MDC bein-
halten genau die Transplantations- und Tracheostomiefälle; also Fälle, die
durch besonders kostenträchtige Prozeduren gekennzeichnet sind.

Innerhalb einer Hauptkategorie kann zwischen operativen, medizinischen und
anderen Fällen unterschieden werden.

Nach Bestimmung der MDC wird der Fall einer Basisfallgruppe zugeordnet
(Adjacent DRG). Insgesamt gibt es 409 Basisfallgruppen.

Schließlich wird der Fall aufgrund seines Schweregrads und/oder weiterer
den Ressourcenverbrauch kennzeichnender Faktoren einer AR-DRG-
Fallgruppe zugewiesen.

Das folgende Diagramm veranschaulicht den hierarchischen Aufbau des AR-
DRG-Systems:

                                               

3 Auch die ersten amerikanischen DRG-Versionen verfügten über 23 MDCs. Allerdings wurden
in den AP/APR/HCFA-DRG-Systemen später neue Hauptkategorien für HIV- und
Polytrauma-Fälle vergeben, so dass dort nun 25 MDCs vorliegen. Im AR-DRG-System
wurden diese Fälle Hauptkategorie 18 (Abschnitt S) bzw. 21 (Abschnitt W) zugeordnet.
Die Definition der Hauptkategorien ist im Anhang aufgeführt.
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Abbildung 1

Hierarchiestufen im AR-DRG-System

60 operative/medizinische/sonstige
Sub-MDCs

409 Basisfallgruppen

661 AR-Fallgruppen

Fehlerkategorie 23 MDCs Pre-MDC

Ausnahmefälle:
Transplantationen,

Tracheotomien

Nicht
gruppierbare

Fälle

WIdO 2000

6 Bestimmung des Schweregrads
eines Behandlungsfalls
Von wesentlicher Bedeutung für die Gruppenzuordnung ist die Bestimmung
des Schweregrads des Behandlungsfalls. Als Maß für die Fallschwere wird
die Art und die Anzahl der Nebendiagnosen in Abhängigkeit von weiteren
Falleigenschaften verwendet.
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Insgesamt werden 3.215 Diagnosen als relevante Komplikation oder Komor-
bidität (Complication or Comorbidity [CC]) betrachtet.4 Für jede CC-Diagnose
ist ein klinischer Schweregrad (CCL) spezifiziert. Der CCL ist abhängig von
der Basisfallgruppe, dem Geschlecht und der Entlassungsart. Aus allen vor-
liegenden Nebendiagnosen wird der patientenbezogene Gesamtschweregrad
(PCCL) abgeleitet. Während bei den AN-DRGs der PCCL als das Maximum
der CCLs gebildet wurde, wird bei den AR-DRGs ein Algorithmus zur Berech-
nung des PCCL eingesetzt, der alle Nebendiagnosen auswertet und gewich-
tet. Diagnosen, die eng miteinander in Beziehung stehen, werden dabei igno-
riert.5 So werden Doppelgewichtungen vermieden. Je mehr CC-Diagnosen
verbleiben, desto wahrscheinlicher erhöht sich der PCCL. Ein Patient mit
mehreren CCs erhält einen höheren PCCL als ein Patient mit nur einer CC-
Diagnose der gleichen CCL-Stufe. Damit wird dem kumulativen Effekt mehre-
rer relevanter CCs bei einem Behandlungsfall Rechnung getragen.6

Im AR-DRG-System sind maximal 5 Schweregrade definiert. Bei chirurgi-
schen Fällen und allen Neugeborenen werden alle 5 CCLs verwendet, bei
den anderen medizinischen Fällen jedoch nur die 4 CCLs der Stufen 0 bis 3.
Der Gesamtschweregrad ist ebenfalls 5-stufig. Die folgende Tabelle zeigt die
Definition der CCL-Werte:

                                               

4 Es werden zwei CC-Listen eingesetzt. Die CC-Liste für Neugeborene umfasst 3100
Diagnosen, diejenige für andere Patienten insgesamt 2802 Diagnosen.

5 Darüber hinaus werden Nebendiagnosen in folgenden Fällen ignoriert:

• Die Nebendiagnose ist der Hauptdiagnose sehr ähnlich.

• Die Nebendiagnose wurde bereits bei der Zuordnung zur Basisfallgruppe
ausgewertet.

• Es handelt sich um einen Polytrauma- oder HIV-Fall.

6 Der PCCL berechnet sich aus den in absteigender CCL-Wertigkeit sortierten CCLs der
verbleibenden n Nebendiagnosen mittels folgender Formel (s. Commonwealth of Australia
1998):

PCCL=min(
4/)4,0/3ln(

))))(*4,0exp(*(1ln( kiCCLi
n

ki
−−+� = , 4)

gerundet auf 0 Nachkommastellen,
wobei CCLi der CCL-Wert der i-ten Nebendiagnose,

k eine Konstante, die für Fälle in Neugeborenen-DRGs (P01Z-P67D) den Wert 2, für alle
übrigen Fälle 1 annimmt.
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Tabelle 1

CCL-Werte im AR-DRG-System

CCL Bedeutung

0

not a complication or comorbidity; or the code forms part pf the definiti-
on for the adjacent DRG to which the episode has been assignet; or
the code is a complication or comorbidity, but is closely related to the
principal diagnosis; or exactly the same code appears elsewhere on
the record

1 a minor complication or comorbidity

2 a moderate complication or comorbidity

3 a major complication or comorbidity

4 a catastrophic complication or comorbidity (surgical partition only)

Quelle: Commonwealth of Australia 1998a

Das folgende Beispiel aus dem AR-DRGs Definitions Manual (Common-
wealth of Australia 1998a) veranschaulicht die Bestimmung der CCL-Werte
der Nebendiagnosen in Abhängigkeit von der Basisfallgruppe. Tritt die Diag-
nose „Akute respiratorische Insuffizienz“ (ICD-10: J96.0) bei einem Behand-
lungsfall der Basisfallgruppe Schlaganfall (B70) auf, dann kommt ihr ein CCL-
Wert von 2 zu. In Verbindung mit einem Fall in Basisfallgruppe „Affektionen
kranialer und peripherer Nerven“ (B71) wird der gleichen Diagnose hingegen
ein CCL-Wert von 3 zugewiesen.

Die CCL-Zuordnung ist in der Praxis weit weniger komplex als es nun den
Anschein haben mag. Geschlecht und Entlassungsart führen bspw. nur in
seltenen Fällen zu einer Modifikation des CCL. Bei Neugeborenen ist der
CCL einer Nebendiagnose gänzlich unabhängig von Basisfallgruppe, Ge-
schlecht und Entlassungsart.

Fälle einer Basisfallgruppe mit einem bestimmten Gesamtschweregrad wer-
den nicht zwingend einer eigenen AR-DRG zugeordnet. In den meisten mög-
lichen Fällen hält das AR-DRG-System gar keine eigene Fallgruppe bereit.
Vielmehr werden in einer Fallgruppe in der Regel mehrere Schweregrade
zusammengefasst. Der Fallgruppenbildung ist im Entwicklungsprozess der
AR-DRGs die statistische Analyse vorgeschaltet, die eine Vermehrung der
Fallgruppen an statistische Leitlinien bindet (siehe Abschnitt 4).
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Der PCCL kommt nur dann zur Anwendung, wenn die Basisfallgruppe des
Behandlungsfalles auch nach Schweregraden unterteilt ist. Nur etwa die
Hälfte der Basisfallgruppen werden aufgrund der CC-Einstufung unterteilt; ca.
ein Drittel der Basisfallgruppen sind nur zweigeteilt. (z.B. „DRG mit schwer-
wiegenden oder sehr schwerwiegenden Begleiterkrankung“ und „DRG ohne
schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden Begleiterkrankung“).

7 Weitere Faktoren bei der
Gruppenzuweisung

Neben den rein CCL-bedingten Fallgruppeneinteilungen kommen noch weite-
re Faktoren bei der Gruppenzuweisung und –definition zum tragen. Das sind:

• Alter

• Geburtsgewicht

• Anzahl Stunden unter künstlicher Beatmung

• Entlassungsart

• Verweildauer

• Kennzeichen Zwangseinweisung.

Das Patientenalter hat dabei die größte Bedeutung. Insgesamt weisen 8 Ba-
sisfallgruppen reine Alterssplits auf. Weitere 32 Basisfallgruppen werden auf-
grund Alter und CC aufgeteilt. Gegenüber den AN-DRGs hat die Anzahl der
Alterssplits deutlich abgenommen. Während der DRG-Überarbeitung sind sie
zumeist durch CC-Splits ersetzt worden. Die Alterssplits führen in einigen
Basisfallgruppen zu eigenen Fallgruppen für Kleinkinder unter 1 bzw. 3 Jah-
ren, für Jugendliche unter 16 Jahren und für Erwachsene über 49, 54, 64, 69,
74 bzw. 79 Jahren.

Das Geburtsgewicht ist von großer Bedeutung in der Beurteilung des Res-
sourcenverbrauchs von Behandlungsfällen der Neonatologie. Gleiches trifft
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für die Dauer der künstlichen Beatmung zu. In 14 Fallgruppendefinitionen
geht die Entlassungsart ein.7

Während die Fallgruppenzuweisung aufgrund Alter, Geburtsgewicht und
künstlicher Beatmung auch in anderen DRG-Systemen gängig ist, ist die De-
finition von Fallgruppen aufgrund der Verweildauer eine Besonderheit des
australischen Systems. Verweildauersplits wurden bei der AN/AR-DRG-
Entwicklung heftig diskutiert. Wesentliches Argument gegen die Einführung
solcher Splits was, dass die Verweildauer die endogene Variable darstellt, die
man mit der Fallgruppierung zu erklären sucht.

Hauptursache für die Aufnahme von Verweildauersplits war eine Veränderung
der klinische Praxis, die zur Zunahme von 1-Tages-Fällen führte. Diese Ver-
änderung wollten die Kliniker im Klassifikationssystem abgebildet sehen. 10
Fallgruppen sind für 1-Tages-Fälle vorgesehen (same day cases).8

Daneben sind 6 Fallgruppen mit dem Merkmal „innerhalb von 4 Tagen ver-
legt/gestorben“ definiert.

Zwangseinweisungsfälle werden erst seit der Einführung der AR-DRGs ge-
sondert betrachtet.

Im Vergleich mit anderen Patientenklassifikationssystemen weisen die AR-
DRGs eine Vielzahl von CC-Stufen und Alterssplits auf. Dies führt jedoch
nicht zu einer Vielzahl von Fallgruppen. Die folgende Tabelle stellt Fallgrup-
penanzahl und CC-Differenzierung der AR-DRGs im Vergleich zum HCFA-,
AP-, IAP- sowie APR-DRG-System dar:

                                               

7 6 DRGs betreffen den Tod des Patienten im Krankenhaus, 8 DRGs die Verlegung in ein
anderes Haus.

8 1-Tages-Fälle nehmen auch in der DRG-Vergütung eine Sonderrolle ein: In einigen
Bundesstaaten (u.a. Victoria) werden ausgewählte 1-Tages-Fälle, die nicht explizit einer
1-Tages-DRG zugeordnet sind, durch die Vorgabe spezieller 1-Tages-Relativgewichte
gesondert vergütet.
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Tabelle 2

Vergleich von DRG-Systemen

AR-DRG
v4.1

HCFA
v17.0

AP-DRG
v12.0

IAP-DRG
2000

APR-DRG
v15.0

Anzahl Fallgruppen 661 499 641 1040 1422

Anzahl Basisfallgruppen 409 338

(v12.0)

- 346 355

Anzahl CC-Stufen 5 2 3 3 4

CC-Splits durchgängig? nein nein nein ja ja

Mehrfach-CCs berück-

sichtigt?

ja nein nein nein ja

Erstveröffentlichung 1998 1983 1988 1999 1991

Quelle: Averill 1998 und Fischer 2000

Die Anzahl der Fallgruppen unterscheidet sich zwischen den Systemen deut-
lich. Mit 499 ist die Anzahl der HCFA-DRGs am geringsten. AR-DRGs und
AP-DRGs verfügen über annähernd gleich viele Fallgruppen. Deutlich mehr
Fallgruppen halten das IAP- und APR-DRG-System bereit.

Die Basisfallgruppen wurden hier durch Zusammenfassung der CC- und Al-
terssplits gebildet. Basisfallgruppen können für die AP-DRGs nicht angege-
ben werden, da in den AP-DRGs Fälle mit schwerwiegenden Komplikationen
und Begleiterkrankungen verschiedener AP-DRGs einer gemeinsamen Fall-
gruppe zugeordnet werden. Die Anzahl der Basisfallgruppen ist bei den AR-
DRGs mit 409 am höchsten.

Auch die Anzahl der CC-Stufen ist bei den AR-DRGs am höchsten. Im AR-
DRG-System wird nicht durchgängig für jede CC-Stufe auch ein CC-Split
durchgeführt wird, sondern in der Regel fallen in einer Fallgruppe mehrere
CC-Stufen zusammen. Darum gibt es bei im Vergleich zu den AP-DRGs vie-
len Schwerestufen nur geringfügig mehr Fallgruppen als bei den AP-DRGs.
Demgegenüber sind die IAP-DRGs und die APR-DRGs Systeme, in denen
durchgängig für jeden Schweregrad eine eigene Fallgruppe definiert ist.

Den kumulativen Einfluss mehrfacher CCs berücksichtigen nur das AR-DRG-
und das APR-DRG-System.
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8 Nummerierung der Fallgruppen
Die Fallgruppennummerierung der AR-DRGs legt die hierarchische Struktur
der DRGs deutlich offen und vereinfacht dadurch ein DRG-Berichtswesen. An
der DRG-Nummer lässt sich sofort ablesen, welcher

• Hauptkategorie (Major Diagnostic Category)

• Basisfallgruppe (Adjacent DRG)

• chirurgischen, medizinischen oder sonstigen Sub-MDC

die DRG zugeordnet ist. Darüber hinaus ist aus der DRG-Nummer ersichtlich,
ob ein Split der Basisfallgruppe vorliegt und wenn ja, von welcher Art er ist.

Die Fallgruppennummer hat folgenden Aufbau: ADDS, wobei

A ein alphanumerischer Buchstabe ist, der die MDC bestimmt (A=Pre-
MDC, B=Nervensystem, ..., 9=Fehler-DRGs),

DD eine 2-stellige Ziffer ist, die angibt, ob es sich um eine chirurgische, me-
dizinische oder sonstige Basisfallgruppe handelt (01-39=operativ,
40-59=sonstige, 60-99=medizinisch), und

S ein alphanumerischer Buchstabe ist, der die CC-Stufe angibt (A=DRG mit
dem höchsten Behandlungsressourcen in der Basisfallgruppe, B=DRG
mit dem zweithöchsten Behandlungsressourcen in der Basisfallgruppe,
..., Z=keine CC-Unterscheidung in der Basisfallgruppe; S wird als split in-
dicator bezeichnet.

Als Beispiel sei hier die DRG A01Z „Lebertransplantation“ angeführt. Aus der
DRG-Nummer geht sofort hervor, dass es sich um eine operative Pre-MDC
ohne weitere Unterscheidung der Basisfallgruppe handelt. Ein komplexeres
Beispiel bilden die DRGs B02A (Craniotomy with Catastrophic CC), B02B
(Craniotomy with Severe or Moderate CC) und B02C (Craniotomy without
CC). Sie gehören derselben MDC an, nämlich der mit B bezeichneten MDC
Krankheiten und Störungen des Nervensystems. Es sind operative Behand-
lungen. Sie entstammen derselben Basisfallgruppe B02 (Craniotomy), wobei
B02A die Fallgruppe mit dem höchsten Relativgewicht in dieser Basisfall-
gruppe ist; B02B hat das zweithöchste und B02C das dritthöchste.
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9 Verwendete Klassifikationen
AR-DRGs verwenden eine Gruppierungslogik, bei der zur Definition der Fall-
gruppen direkt die in Australien gültigen Kodierungsschlüssel zu Grunde ge-
legt werden. Es werden keine Überleitungstabellen zur Umkodierung von Di-
agnose- und Prozedurenkodierungen eingesetzt. Ein solches Verfahren wird
als native grouping bezeichnet.

AR-DRGs Version 4.0 setzten Diagnose- und Prozedurenkodierungen gemäß
der klinischen Modifikation der ICD-9 voraus. Bei weitestgehend gleicher
Gruppierungslogik setzt Version 4.1 hingegen auf der australischen Modifka-
tion der ICD-10 auf.

Tabelle 3

Verwendete Klassifikationssysteme im AR-DRG-System

Version 4.0 Version 4.1

Diagnosen ICD-9-CM/Band 1 ICD-10-AM/Band 1

Prozeduren ICD-9-CM/Band 3 ICD-10-AM/Band 3

Quelle: http://www.health.gov.au/casemix/ardrg1.htm

10 Gruppierungssoftware
Das australische Gesundheitsministerium hat eine Spezifikation für die Grup-
pierungssoftware veröffentlicht. Diese Spezifikation ist von einer Reihe von
Software-Entwicklern auf verschiedenen Computer-Plattformen implementiert
worden. Zur Zeit gibt es 7 Anbieter für AR-DRG-Gruppierungssoftware.

Die Software wird vom australischen Gesundheitsministerium getestet und
lizensiert. Das Testverfahren besteht in vier Testschritten, die zum jeweiligen
Entwicklungsstand der Software durchgeführt werden. Ausschlaggebend für
die Lizensierung ist, dass die sogenannte grouping engine für vorgegebene
Testfalldaten ein korrektes Gruppierungsresultat erstellt. In diesem Fall erhält
die Software das Certificate of Acceptance. Die Testfalldaten umfassen
59.333 Falldatensätze, die in ihrer Gesamtheit alle möglichen Gruppierungs-
pfade durchlaufen.

http://www.health.gov.au/casemix/ardrg1.htm
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Die Gruppierungsprogramme der verschiedenen Anbieter unterscheiden sich
in ihrem über die grouping engine hinausgehenden Funktionsumfang. Diese
erweiterte Funktionalität ist nicht Bestandteil des staatlichen Test- und Lizen-
sierungsverfahren.

Weitere Information über http://www.health.gov.au/casemix/grouper1.htm.

11 Basisdatensatz
Für eine erfolgreiche Gruppierung eines Behandlungsfalles werden folgende
Angaben benötigt:

• Diagnosen (1 Hauptdiagnose und bis zu 19 Nebendiagnosen) und (bis zu
20) Prozeduren

• Alter und Geschlecht

• Verweildauer, Urlaubstage (nur bei Version 4.1) und Entlassungsart

• Eintrittsgewicht von Neugeborenen.

• Zwangseinweisung (mental health legal status)

• Kennzeichen 1-Tages-Behandlung

• Anzahl Stunden unter künstlicher Beatmung

Weitere Information über http://www.health.gov.au/casemix/certif1.htm.
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Anhang
Tabelle A

Hauptkategorien (MDCs) im AR-DRG-System

MDC Kod. Bezeichnung Sub-MDCs
Pre A Pre MDC op./sonst./-

1 B Diseases and Disorders of the Nervous System op./sonst./med.

2 C Diseases and Disorders of the Eye op./-/med.

3 D Diseases and Disorders of the Ear, Nose, Mouth
and Throat

op./sonst./med.

4 E Diseases and Disorders of the Respiratory Sys-
tem

op./sonst./med.

5 F Diseases and Disorders of the Circulatory Sys-
tem

op./sonst./med.

6 G Diseases and Disorders of the Digestive System op./sonst./med.

7 H Diseases and Disorders of the Hepatobiliary
System and Pancreas

op./sonst./med.

8 I Diseases and Disorders of the Musculoskeletal
System and Connective Tissue

op./-/med.

9 J Diseases and Disorders of the Skin, Subcutane-
ous Tissue and Breast

op./-/med.

10 K Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases
and Disorders

op./sonst./med.

11 L Diseases and Disorders of the Kidney and
Urinary Tract

op./sonst./med.

12 M Diseases and Disorders of the Male Reproducti-
ve System

op./sonst./med.

13 N Diseases and Disorders of the Female Repro-
ductive System

op./-/med.

14 O Pregnancy, Childbirth and Puerperium op./sonst./med.

15 P Newborns and Other Neonates op./-/med.

16 Q Diseases and Disorders of the Blood and Blood
Forming Organs and Immunological Disorders

op./-/med.

17 R Neoplastic Disorders op./-/med.
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noch Tabelle A

Hauptkategorien (MDCs) im AR-DRG-System

MDC Kod. Bezeichnung Sub-MDCs
18 Infectious and Parasitic Diseases

S HIV op./-/med.

T Non HIV op./-/med.

19 U Mental -/sonst./med.

20 V Alcohol/Drug Use and Alchol/Drug Induced Or-
ganic Mental Disorders

-/-/med.

21 Injuries, Poisoning and Toxic Effect of Drugs

W Polytrauma op./-/med.

X Non Polytrauma op./-/med.

22 Y Burns op./-/med.

23 Z Factors Influencing Health Status and Other
Contacts with Health Services

op./sonst./med.

. 9 Error DRGs op./-/med.

Quelle: Commonwealth of Australia 1998b
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